
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1959/11/4 3Ob327/59,
2Ob289/97g

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1959

Norm

V des Bundesministerium für Handel und Verkehr 17.08.1932 BGBl 1932/266 über die gewerbsmäßige Vermittlung von

Ausgleichen allg

GewO §132

Rechtssatz

Ein privatrechtlicher Vertrag, der gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nur dann nichtig, wenn dies in der

Verbotsnorm ausgesprochen ist oder wenn dies der Zweck der Verbotsnorm erfordert (JBl 1954,591).

Entscheidungstexte

3 Ob 327/59

Entscheidungstext OGH 04.11.1959 3 Ob 327/59

2 Ob 289/97g

Entscheidungstext OGH 25.03.1999 2 Ob 289/97g
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